
 

 

Infoschreiben zur ergotherapeutischen „Blankoverordnung“ 

 
Sehr geehrte/r Patient/in,  

Im Rahmen Ihrer Behandlung hat Ihr Arzt Ihnen eine sog. „Blankverordnung“ für die Ergotherapie 
ausgestellt.  

Mit dieser Art von Verordnung bestätigt der Arzt, dass Sie eine Heilmittelbehandlung, in diesem Fall 
Ergotherapie, benötigen. Das Wort „Blankoverordnung“ muss auf der Verordnung gut lesbar sein. 

Die Arten des Heilmittels, die Dauer und die Menge, wird durch Ihre/Ihren behandelnden 
Therapeuten/-in bestimmt. Dies wird innerhalb des sog. „Erstgespräches“ mit Ihnen abgeklärt. Es 
können mehrere Heilmittelarten innerhalb einer Behandlung erbracht werden.  

Falls Sie nicht zuzahlungsbefreit sind, wird Ihnen für die vorliegende Verordnung eine Zuzahlung (inkl. 
10,00 € Praxisgebühren (gesetzlich festgelegt) ) in Rechnung gestellt. Diese erhalten Sie nach 
Beendigung der Verordnung. 
 
Eine Einheit wird in sog. Zeitintervalle unterteilt. Ein Zeitintervall beträgt 15 Min.  
Pro Zeitintervall (ambulant, ohne Erstgespräch, ohne Hausbesuch, etc.) ist eine Zuzahlung von 1,76€ 
von den gesetzlichen Krankenkassen angesetzt.  
 
Zudem haben die gesetzlichen Krankenkassen veranlasst, dass pro Einheit ein „Extra“-Zeitintervall für 
Vor- und Nachbereitung der Einheit berechnet wird.  

Beispiel:  
Behandlungszeit 30 Min. = 2 Zeitintervalle à 15 Minuten + ein „Extra“Zeitintervall à 15 Min = 
3 Zeitintervalle pro Behandlungstermin für die eine Zuzahlung von 5,28€ fällig werden.  
 
Ihr/e Therapeut/in plant für Sie eine gleichbleibende Behandlungsdauer pro Termin ein. Es besteht 
jedoch die Möglichkeit die Behandlungsdauer und/oder Heilmittelart individuell, pro Behandlung, auf 
Ihre Bedürfnisse anzupassen. Daher kann die Höhe des Zuzahlungsbetrags variieren.  
Die Höhe der voraussichtlichen Zuzahlung können Sie jederzeit über unsere Verwaltung erfragen.  
                                                                                                                                                       →  Bitte wenden 



 

Die von Ihrem Arzt ausgestellte Blankoverordnung muss innerhalb 28 Kalendertagen, inkl. 
Ausstellungsdatum, begonnen werden. Ansonsten wird diese ungültig.  
 
Eine Blankoverordnung wird nach 16 Wochen abgerechnet. Falls Ihre Behandlung durch Krankheit, 
Urlaub, etc. unterbrochen wird, kann die Blankoverordnung nicht um die Dauer der Fehlzeit 
verlängert werden.  

Falls sie eine weitere Blankoverordnung benötigen, muss die 16 Wochenfrist eingehalten werden, 
bevor die neue Blankoverordnung begonnen werden kann.  

 
Falls eine Blankoverordnung innerhalb der 16 Wochen abgebrochen werden muss, z.B. längerer 
Ausfall des Patienten wegen Krankheit, kann der Arzt keine Blankoverordnung mit der selben 
Diagnose mehr ausstellen.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre/n Therapeut/in. 

Ihr LogErgo-Team  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


